
   

  

 

  

 

 

 

  
 

 

         

 
  

 
  

                

  
 

 
 

 
 

 
 

 

    
  

  

 
 

 
 

    

   

    

 

  

 

Antrag auf Trinkwasserversorgung 

bitte einreichen bei: 

Wasserverband „Südharz“ Bearbeitung: Anschlusswesen 
Am Brühl 7 Telefon: 03464 27719-0 
06526 Sangerhausen 03464 27719-706 

E-Mail: anschlusswesen@wasser-suedharz.de 

Zutreffendes bitte ankreuzen 

Herstellung Dimensionsänderung/techn. Anpassung Umverlegung Erneuerung Beseitigung  

Angaben zum Grundstückseigentümer       
Vorname Name: 
Straße Hausnummer: 
PLZ / Ort: 
Telefon: E-Mail: 
Debitoren-Nr. (falls bereits vorhanden): 
Angaben zum Anschlussgrundstück (entsprechend der vollständigen Eintragungen im Grundbuch) 

Wohngebäude Bürogebäude Hotelbetrieb Kaufhaus Krankenhaus Schule Garten Sonstiges 

Straße Hausnummer: 
PLZ / Ort: 
Gemarkung: Flurstück/-e:Flur: 

Name/Firma: 
Angaben zum Architekten/Planer 

Straße: 
PLZ / Ort: 
Telefon: E-Mail: 
Angaben zum Vertragsinstallateursunternehmen 
Name/Firma: 
Straße: 
PLZ / Ort: 
Telefon / E-Mail: 

Kundenanlagen dürfen nur durch ein im 
Installateurverzeichnis des Verbandes 
eingetragenes Unternehmen errichtet 
und wesentlich verändert werden! 

Kurzbeschreibung der Maßnahme (Sollte das Textfeld nicht ausreichend sein, ist dem Antrag ein Beiblatt mit der Maßnahmenbeschreibung beizufügen) 

Der Antrag erfolgt auf der Grundlage der Wasserversorgungssatzung des Wasserverbandes „Südharz“ (WVS) und 
der Satzung über die Erhebung von Kostenerstattungen und Gebühren (Bereich Trinkwasserversorgung). 

Dem Antrag sind folgende Anlagen beizufügen: 

- Grundbuchauszug (Bitte beachten Sie, dass die Auflassungsvormerkung kein Eigentumsnachweis ist.)   
- einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan/Skizze des anzuschließenden Grundstücks im Maßstab nicht 

kleiner als 1:500 mit folgenden Angaben: - Straße und Hausnummer 
- vorhandene und geplante bauliche Anlagen auf dem Grundstück 

- Projektunterlagen bei Neubau-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen 

Der Verband kann weitere Unterlagen fordern, wenn diese zur Beurteilung des Antrages erforderlich sind. 
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Angaben zur Bemessung der Anschlussleitung und des Wasserzählers (nur bei Herstellung und Dimensionsänderung/technischer Anpassung) 

Auszufüllen vom Architekt, Planer oder Installateurunternehmen Beispielangaben 
Trinkwasserentnahmestellen, die über den Hausanschluss versorgt werden sollen: 
Art der Entnahme und DN Anzahl Berechnungsdurchfluss 

VR l/s nach Anzahl 

Summe der Berechnungsdurchflüsse ∑ VR l/s 

Spitzendurchfluss der Berechnungsdurchflüsse 

Dauerentnahme (länger als 15 Min.) 

Hydrant 

Sprinkler 

Spitzendurchfluss Dauerentnahme 

Gesamtspitzendurchfluss 
(Berechnungsdurchflüsse + Dauerentnahme) 

Kennwerte für Mindestfließdrücke u. Berechnungsdurchflüsse 

Mindest­
fließdruck 

bar 

Art der Trinkwasser-Entnahmestelle Berechnungs­
durchfluss 

VR (l/s) 

Auslaufventile 
0,5 ohne Luftsprudler DN 15 0,30 
0,5 ohne Luftsprudler DN 20 0,50 
0,5 ohne Luftsprudler DN 25 1,00 
1,0 mit Luftsprudler DN 10 0,15 
1,0 mit Luftsprudler DN 15 0,15 
1,0 Brauseköpfe mit Reinigungsbrausen DN 15 0,20 
1,2 Druckspüler nach DIN 3265 Teil 1 DN 15 0,70 
1,2 Druckspüler nach DIN 3265 Teil 1 DN 20 1,00 
0,4 Druckspüler nach DIN 3265 Teil 1 DN 25 1,00 
1,0 Druckspüler für Urinalbecken DN 15 0,30 
1,0 
1,0 

Haushaltsgeschirrspülmaschine DN 15 
Haushaltswaschmaschine DN 15 

0,07 
0,15 

Mischbatterie für 
1,0 Brausewannen DN 15 0,30 
1,0 Badewannen DN 15 0,30 
1,0 Küchenspülen DN 15 0,14 
1,0 Waschtische DN 15 0,14 
1,0 Sitzwaschbecken DN 15 0,14 
1,0 Mischbatterie DN 20 0,60 
0,5 Spülkasten nach DIN 19 542 DN 15 0,13 
1,0 Elektro-Kochendwassergerät DN 15 0,10 

Besonderheiten 
Dem Antragsteller ist bekannt, dass gem. § 6 WVS die Grundstückseigentümer und Benutzer der an die öffentliche 
Einrichtung zur Trinkwasserversorgung angeschlossenen Grundstücke verpflichtet sind, ihren gesamten Trinkwas­ 
serbedarf aus der öffentlichen Einrichtung zu decken (Benutzungszwang). Gem. § 7 WSV kann unter bestimmten 
Voraussetzungen ein Antrag auf Befreiung oder Teilbefreiung unter Angabe der Gründe schriftlich beim Verband 
gestellt werden. 

Hinweise 
Entsprechend § 10 Abs. 2 WVS werden Art, Zahl und Lage der Hausanschlüsse sowie deren Änderung nach Anhö­ 
rung des Anschlussnehmers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen vom Verband bestimmt. 
Die Anschlussleitung wird geradlinig, rechtwinklig und auf dem kürzesten Wege von der Versorgungsleitung zum 
Gebäude geführt. Der Aufstellort des Wasserzählers im Hausanschlussraum ist unmittelbar nach der Mauerdurch­ 
führung der Gebäudefront zur öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung des Verbandes vorzusehen. Der Stand­ 
ort des Wasserzählers muss frostsicher, sauber und stets zugänglich sein. Sollte der Anschluss innerhalb des Grund­ 
stückes unverhältnismäßig lang sein, das Grundstück nicht unmittelbar an eine öffentliche Straße angrenzen, in der 
sich eine Wasserversorgungsanlage des Verbandes befindet (Hinterliegergrundstück), das Grundstück unbebaut 
bzw. keine frostsichere Unterbringung des Wasserzählers möglich sein oder sollten besondere Erschwernisse bei 
der Realisierung der Anschlussarbeiten vorliegen, kann der Verband verlangen, dass der Anschlussnehmer auf 
eigene Kosten nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik an der Grundstücksgrenze einen geeigneten 
Wasserzählerschacht oder Wasserzählerschrank anbringt. Es ist darauf zu achten, dass die 
„Technischen Anschlussbedingungen Wasser“ eingehalten werden. 

Bearbeitungsgebühren 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß der Verwaltungskostensatzung des Wasserverbandes „Südharz“ die Bear­ 
beitung von Anträgen gebührenpflichtig ist. 

Datum Unterschrift Antragsteller 
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Datenschutzhinweise gemäß EU‐Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch uns und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht geben. Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise 
genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach den jeweils beantragten bzw. vereinbarten Aufgaben. 

Bitte geben Sie die Information auch den aktuellen und künftigen vertretungsberechtigten Personen und wirtschaftlich 
Berechtigten sowie etwaiger Mitverpflichteten weiter. Dazu zählen z.B. Mitglieder einer Erbengemeinschaft. 

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden? 
Die verantwortliche Stelle ist: 
Wasserverband „Südharz“ 
Am Brühl 7 
06526 Sangerhausen 
Tel.03464 – 277 19 0 
Fax. 03464 – 277 19 300 
E‐Mail‐Adresse: info@wasser‐suedharz.de 

Sie erreichen unsere Datenschutzbeauftragte unter: 
Wasserverband „Südharz“ 
Datenschutzbeauftragte 
Am Brühl 7 
06526 Sangerhausen 
Tel.03464 – 277 19 0 
Fax. 03464 – 277 19 300 
E‐Mail‐Adresse: datenschutz@wasser‐suedharz.de 

2. Welche Daten und Quellen nutzen wir? 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Aufgabenerfüllung (nachfolgend 
„Geschäftsbeziehung“) von der Bevölkerung und den gewerblichen und sonstigen Einrichtungen in unserem 
Verbandsgebiet (nachfolgend „Kunden“) erhalten. Zudem verarbeiten wir – soweit für die Erfüllung unserer Aufgaben 
erforderlich ‐ personenbezogene Daten, die wir von anderen Unternehmen oder von sonstigen Dritten zulässigerweise (z.B. 
zur Ausführung von Aufträgen, zur Erfüllung von Verträgen oder aufgrund einer von Ihnen erteilten Einwilligung) erhalten 
haben. Zum anderen verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (zum Beispiel 
Schuldnerverzeichnisse, Grundbücher, Handels‐ und Vereinsregister, Presse, Medien, Internet) zulässigerweise gewonnen 
haben und verarbeiten dürfen. 

Relevante personenbezogene Daten in der Anbahnungsphase von Geschäftsbeziehungen, bei der Stammdateneröffnung, 
im Zuge einer Bevollmächtigung (z.B. Vertretungsvollmacht) oder als Mitverpflichteter (z.B. Architekten, Planer, 
Vertragsinstallateur‐Unternehmen) können sein: Name, Adresse, andere Kontaktdaten (Telefon, E‐Mail‐Adresse), 
Wohnstatus (Miete/Eigentum), Legitimationsdaten (z.B. Ausweisdaten) 

Kundenkontaktinformationen 
Im Rahmen der Anbahnungsphase von Geschäftsbeziehungen (Antrag auf Endbescheidung / Neu‐aufnahme, Antrag auf 
Trinkwasserversorgung, Antrag auf Schmutzwasser‐/Regenwasserentsorgung) und während der Geschäftsbeziehung (SEPA‐ 
Lastschriftmandat, Erfassungsbogen Niederschlagswassergebühr, Stundungsantrag), insbesondere durch persönliche, 
telefonische oder schriftliche Kontakte, durch Sie oder durch den Landkreis Mansfeld‐Südharz (z.B. Bauvoranfragen) 
initiiert, entstehen weitere personenbezogene Daten, z.B. Informationen über Adressen, Auszüge aus Grundbüchern, 
Sterbeurkunden, Zählerstände, Auszüge aus Kaufverträgen mit Unterschriften, Art und Menge von geplanten 
Trinkwasserentnahmestellen, Angaben zur Nutzung des anzuschließenden Grundstücks, Anzahl und Art der geplanten 
Entwässerungsanlagen, Abrissgenehmigungen, Versiegelungsgrad von Grundstücken. 

3. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher Rechtsgrundlage? 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der EU‐Datenschutz‐Grundverordnung 
(DSGVO) Art. 6, des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) in der derzeit geltenden Fassung, des Gesetzes zum Schutz 
personenbezogener Daten der Bürger (Datenschutzgesetz Sachsen‐Anhalt – DSG LSA) in der derzeit geltenden Fassung, der 
dazu ergangenen und ergänzenden rechtlichen Bestimmungen des Landes Sachsen‐Anhalt in den jeweils geltenden 
Fassungen, der Abgabenordnung und den auf der Grundlage des Kommunalrechtes und Kommunalabgabenrechtes des 
Landes Sachsen‐Anhalt ergangenen Satzungen des Wasserverbandes „Südharz“ in den jeweils geltenden Fassungen (Zweck 
der Verarbeitung), insbesondere der Satzung über die Wasserversorgung des Wasserverbandes „Südharz“, die Satzung über 
die Erhebung von Kostenerstattungen und Gebühren (Bereich Trinkwasserversorgung), der Abwasserbeseitigungssatzung 
des Wasserverbandes „Südharz“, der Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Kostenerstattungen für die 
Schmutzwasserbeseitigung (Schmutzwasserbeseitigungsbeitragssatzung), der Satzung über die Erhebung von Gebühren für 
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die Abwasserbeseitigung – Schmutzwassergebührensatzung ‐ , der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Niederschlagswasserbeseitigung (Niederschlagswassergebührensatzung), der Satzung über den Ausschluss der 
Abwasserbeseitigungspflicht, der Satzung über die Abwälzung der Abwasserabgaben. 

4. Wer bekommt meine Daten? 
Innerhalb des Wasserverbandes „Südharz“ erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer 
gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch von uns eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen können zu diesen Zwecken 
Daten erhalten, wenn diese unsere schriftlichen datenschutzrechtlichen Weisungen wahren. 

5. Werden Daten in ein Drittland oder an internationale Organisationen übermittelt? 
Der Wasserverband „Südharz“ übermittelt keine Daten an Stellen außerhalb der EU bzw. des EWR (sogenannte 
Drittstaaten). 

6. Wie lange werden meine Daten gespeichert? 
Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange Sie mit uns Geschäftsbeziehungen unterhalten. 
Sind die Daten für die Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht, 
es sei denn, ihre –befristete‐ Weiterverarbeitung ist zu folgenden Zwecken erforderlich: 

‐ Erfüllung handels‐ und steuerrechtlicher Aufbewahrungsfristen: Zu nennen sind das Handelsgesetzbuch und die 
Abgabenordnung. Die dort vorgegebenen Fristen betragen zwei bis zehn Jahre. 

‐ Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der Verjährungsvorschriften. Nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB) können die Verjährungsfristen bis zu 30 Jahren betragen, wobei die regelmäßige 
Verjährungsfrist drei Jahre beträgt. 

7. Welche Datenschutzrechte habe ich? � 
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16� 
DSGVO, das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18� 
DSGVO, das Recht auf Widerspruch aus Artikel 21 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Artikel 20 DSGVO.� 
Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 15 und 16 DSG‐LSA. Darüber hinaus � 
besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenaufsichtsbehörde (Artikel 77 DSGVO i.V.m. § 19 DSG‐LSA).� 

Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie jederzeit uns gegenüber widerrufen. 
Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der EU‐Datenschutzgrundverordnung, 
also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft 
wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. 

8. Gibt es für mich eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten? 
Im Rahmen unserer gesetzlichen Aufgabenerfüllung, hierzu gehört auch die Anbahnungsphase von Geschäftsbeziehungen, 
müssen Sie uns diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Begründung, Durchführung und Beendigung 
unserer gesetzlichen Aufgabenerfüllung erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne 
diese Daten werden wir in der Regel unserer gesetzlichen Aufgabenerfüllung nicht nachkommen können. 

Insbesondere sind wir nach der Abgabenordnung sowie dem Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen‐Anhalt und 
unserem auf diesen gesetzlichen Grundlagen basierenden Satzungsrechts verpflichtet, Sie vor Aufnahme der 
Geschäftsbeziehungen zur Bereitstellung personenbezogener Daten aufzufordern. Zu diesen Daten gehören Ihr Namen, die 
Wohnanschrift, Angaben zum Eigentumsnachweis sowie Angaben zum Anschlussgrundstück (Flur, Flurstück, Anschrift, 
Anzahl der Bewohner / Nutzer) sowie – soweit vorhanden ‐ Angaben zu Ihrem Architekten/Planer und Angaben zum 
Vertragsinstallateur‐Unternehmen. Trinkwasserentnahmestellen, die über den Hausanschluss versorgt werden sollen sowie 
auf dem Grundstück geplante Entwässerungsanlagen und die vorgesehene Einleitmenge an Schmutz‐ und 
Niederschlagswasser müssen ebenso angegeben werden. Ohne die Angaben dieser Daten können wir unsere gesetzliche 
Aufgabe nicht erfüllen. 

Informationen über ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 EU‐Datenschutz‐Grundverordnung (DSGVO) 

Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht: 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie 
betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Absatz 1 e DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen 
Interesse) und Art. 6 Absatz 1 f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, 
Widerspruch einzulegen. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es 
sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und 
Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 
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	Hinweise Entsprechend § 10 Abs. 2 WVS werden Art, Zahl und Lage der Hausanschlüsse sowie deren Änderung nach Anhö­ rung des Anschlussnehmers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen vom Verband bestimmt. Die Anschlussleitung wird geradlinig, rechtwinklig und auf dem kürzesten Wege von der Versorgungsleitung zum Gebäude geführt. Der Aufstellort des Wasserzählers im Hausanschlussraum ist unmittelbar nach der Mauerdurch­ führung der Gebäudefront zur öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung des Verbandes vorzusehen. Der Stand­ ort des Wasserzählers muss frostsicher, sauber und stets zugänglich sein. Sollte der Anschluss innerhalb des Grund­ stückes unverhältnismäßig lang sein, das Grundstück nicht unmittelbar an eine öffentliche Straße angrenzen, in der sich eine Wasserversorgungsanlage des Verbandes befindet (Hinterliegergrundstück), das Grundstück unbebaut bzw. keine frostsichere Unterbringung des Wasserzählers möglich sein oder sollten besondere Erschwernisse bei der Realisierung der Anschlussarbeiten vorliegen, kann der Verband verlangen, dass der Anschlussnehmer auf eigene Kosten nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik an der Grundstücksgrenze einen geeigneten Wasserzählerschacht oder Wasserzählerschrank anbringt. Es ist darauf zu achten, dass die „Technischen Anschlussbedingungen Wasser“ eingehalten werden.
	Bearbeitungsgebühren Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß der Verwaltungskostensatzung des Wasserverbandes „Südharz“ die Bear­ beitung von Anträgen gebührenpflichtig ist.
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